Obergericht des Kantons Zurich

|. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB210402-O/U/cwo

Mitwirkend: die Oberrichter lic. iur. R. Naef, Prasident, lic. iur. S. Volken und
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Beschluss vom 10. August 2021

in Sachen

A. ,

Privatklagerin und |. Berufungsklagerin

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X.
sowie

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland,

Anklagerin und Berufungsbeklagte
gegen

B.

Beschuldigter und Il. Berufungsklager

betreffend versuchte Erpressung etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich,
10. Abteilung - Einzelgericht, vom 3. Mai 2021 (GG200281)



Erwaqungen:

1.1 Mit Urteil des Bezirksgerichts Zirich vom 3. Mai 2021 wurde der
Beschuldigte  wegen  versuchter  Erpressung und  Fahrens ohne
Haftpflichtversicherung mit einer bedingten Geldstrafe von 75 Tagessatzen a Fr.
40.— sowie einer Busse in Hohe von Fr. 200.— bestraft (Urk. 74 S. 28). Das Urtell
wurde im Anschluss an die Hauptverhandlung vom 3. Mai 2021 mundlich eréffnet
und dem Beschuldigten im Dispositiv Ubergeben (Prot. I S. 19). Im Anschluss an
die Urteilser6ffnung erklarte der Beschuldigte, er verzichte auf eine mundliche
Begrindung des Urteils, verlange aber die Zustellung eines schriftlich
begriindeten Urteils. Explizit bestéatigte er hierbei, dass diese Ausserung nicht als
Berufungsanmeldung verstanden werden solle (Prot.1S. 19). Mit Eingabe vom
24. Mai 2021 (Poststempel: 26. Mai 2021) teilte der Beschuldigte sodann der
Berufungsinstanz mit, er erhebe "Einsprache und Beschwerde" gegen das
erwahnte Urteil (Urk. 70/1 = Urk. 75).

1.2 Die Berufung ist gemass Art. 399 Abs. 1 StPO innert 10 Tagen seit der
Eroffnung des Urteils beim erstinstanzlichen Gericht schriftlich oder mundlich
anzumelden. Gemass Art. 384 lit. a StPO beginnt die Rechtsmittelfrist im Falle
eines Urteils mit der Aushandigung oder Zustellung des schriftlichen Dispositivs
zu laufen. Die 10-tagige Frist gemass Art. 399 Abs. 1 StPO begann vorliegend
entsprechend am Tag nach der Ubergabe des Urteilsdispositivs bzw. der
Eréffnung des Urteils zu laufen und dauerte — aufgrund des Auffahrtsfeiertags —
bis am 14. Mai 2021 (Art. 90 StPO). Innert dieser Frist meldete der Beschuldigte
die Berufung bei der Vorinstanz nicht an. Auch die Eingabe vom 24. Mai 2021
(Urk. 75), welche der Beschuldigte an die Berufungsinstanz sandte, ware
verspatet. Auf die Berufung des Beschuldigten ist entsprechend nicht einzutreten
(Art. 403 Abs. 1 und Abs. 3 StPO).

2. Die Privatklagerin meldete ihrerseits fristgerecht mit Eingabe vom 6. Mai
2021 die Berufung an (Urk. 69). Mit Eingabe vom 6. August 2021 — und damit

noch innert der Frist zur Einreichung einer Berufungserklarung im Sinne von Art.



399 Abs. 3 StPO — hat die Privatklagerin ihre Berufung zurickgezogen (Urk. 79).

Davon ist Vormerk zu nehmen.

3. Im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien die Kosten nach Massgabe
ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt hierbei auch die Partei,
auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel
zurtckzieht (Art. 428 Abs. 1 StPO). Da der Rlckzug der Berufung der
Privatklagerin aber noch innert der Frist zur Einreichung einer Berufungserklarung
einging, sind ihr keine Kosten aufzuerlegen (vgl. ZR 110 Nr.37). Das
Nichteintreten auf das Rechtsmittel des Beschuldigten kommt demgegenuber
einem Unterliegen gleich. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind entsprechend
dem Beschuldigten aufzuerlegen. Die Gerichtsgebulhr ist praxisgemass auf Fr.

600.— festzusetzen.

Es wird beschlossen:

1. Es wird davon Vormerk genommen, dass die Privatklagerin ihre am 6. Mai

2021 angemeldete Berufung zurliickgezogen hat.

2. Auf die Berufung des Beschuldigten vom 24. Mai 2021 wird nicht
eingetreten.

3. Die zweitinstanzliche Gerichtsgeblhr wird festgesetzt auf Fr. 600.—.
4. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.

5.  Schriftliche Mitteilung an

- den Beschuldigten
- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland

- die Vertretung der Privatklagerin (im Doppel far sich und die
Privatklagerschaft)

sowie nach unbenltztem Ablauf der Rechtsmittelfrist resp. Erledigung

allfalliger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz unter Ricksendung der Akten



6. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
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Zurich, 10. August 2021

Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:

lic. iur. R. Naef MLaw L. Zanetti



	Beschluss vom 10. August 2021
	Erwägungen:
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird davon Vormerk genommen, dass die Privatklägerin ihre am 6. Mai 2021 angemeldete Berufung zurückgezogen hat.
	2. Auf die Berufung des Beschuldigten vom 24. Mai 2021 wird nicht eingetreten.
	3. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 600.–.
	4. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
	5. Schriftliche Mitteilung an
	 den Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland
	 die Vertretung der Privatklägerin (im Doppel für sich und die Privatklägerschaft)
	 die Vorinstanz unter Rücksendung der Akten

	6. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

